
Aufgaben der Behörden und Kommissionen 
 
 
Kommission: Friedhofkommission 
 
Mitglieder 
Total: 7 (mindestens 5 Mitglieder) 
Präsidium: Gemeinderat Ressort Soziales  
Stellvertretung: Vorschlag aus der Kommission 
Mitglieder:  Gemeinderat Ressort Soziales Reichenburg, Pfarrer der röm.-kath. 

Kirche, Vertreter des Kirchenrates, Friedhofabwart (ohne Stimmrecht), 
plus weitere Kommissionsmitglieder 

 
Protokoll: MA*in Gesundheit und Soziales (ohne Stimmrecht) 
Konstituierung: alle 2 Jahre durch den Gemeinderat 

Ein Teil der Zusammenstellung der Mitglieder ist von Amtes wegen gegeben und oben 
umschrieben. Zusätzlich werden weitere Personen aus interessierten Bürgern in die 
Kommission gewählt. 
 
Anforderungen 
Interesse an einer gepflegten Friedhofgestaltung 
 
Aufgaben / Ziel 
Die Kommission übernimmt im Auftrag des Gemeinderates Reichenburg die Verwaltung des 
Friedhofs. Zusätzlich ist sie für die Gestaltung, Pflege sowie den Unterhalt auf dem Friedhof 
zuständig. Der Friedhof umfasst die Grabstätten, die Friedhofhalle und die dazugehörenden 
Anlagen. 
Wichtige Aufgaben, die mit in den Verantwortungsbereich der Kommission gehören, sind: die 
Organisation der Gräberräumung, Erteilung von Bestattungsbewilligungen, die Führung des 
Gräberverzeichnisses sowie die Verwaltung der Grabunterhaltsverträge. 
Der pietätvolle Umgang mit Verstorbenen und Angehörigen ist der Kommission ein 
besonderes Anliegen. Sie arbeitet eng mit dem Bestattungsamt zusammen. 

Kompetenzen 
Mit Gemeinderatsbeschluss 246 vom 30. Oktober 2018 delegiert der Gemeinderat die alleinige 
Kompetenz zur Bewilligung der Beisetzung von Auswärtigen auf dem Friedhof Reichenburg 
dem Präsidenten der Friedhofkommission. 

Anzahl Sitzungen 
 Ordentlich 3 bis 6 Sitzungen pro Jahr 
 Bei ausserordentlichen Lagen / Krisensituationen nach Notwendigkeit 
 
Allgemeine Rechte und Pflichten siehe „Weisungen über die Führungsgrundsätze der 
Behörden und Kommissionen“ 


